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Änderungsantrag zum TOP 11.1 in der Kreistagssitzung am 22.04.2024 

 

 

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Oliver Ganzauer, 

sehr geehrte Frau Landrätin Christiana Steinbrügge, 

 

wir beabsichtigen, in der Kreistagssitzung am 22. April 2024 zum TOP 11. 1: Änderungssatzung zur Satzung des 

Landkreises Wolfenbüttel – Jugendamt – zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (Vorlage: XIX-0399/2024) 

 

folgende ändernde Ergänzung zu beantragen 

Die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel zur Förderung von Kindern in Tagespflege wird in § 3 um den folgenden 

Absatz (dann: Abs. 3) ergänzt:  

„Tagespflegepersonen haben die Möglichkeit, Essensgeld und Kosten für zusätzliche Bildungsangebote (musikalische 

Früherziehung u.Ä.) über privatrechtliche Vereinbarung mit den Eltern der betreuten Kinder bei den Eltern zu 

erheben.“ 

Begründung: 

In der aktuellen, aber auch in der durch die Vorlage XIX-0399/2024 zu ergänzenden Satzung des Landkreises Wolfenbüttel 

zur Förderung von Kindern in Tagespflege ist die Erhebung des Essensgeldes durch die Tagespflegepersonen nicht 

vorgesehen. Demnach bezahlen Tagespflegepersonen das Essen der Kinder aus einem Teil des ihnen aufgrund ihrer 

Pflege zufließenden Entgelts – es wird entsprechend der Höhe des Essensaufwands gemindert. Entsprechendes gilt für 

den finanziellen Aufwand für zusätzliche Bildungsangebote. Beides führt zu einer Ungleichstellung der 

Tagespflegepersonen gegenüber den Kindestageseinrichtungen, die Essengelder zusätzlich zur Vergütung der 

Pflegeleistung erheben.  

Die vorgeschlagene Regelung wird von 43% der niedersächsischen Tagespflegeeinrichtungen befolgt (vgl. 
https://www.bvktp.de/media/sell_und_kukula_verg__tung_der_kindertagespflege_webversion_1.pdf ).  

Andere Konzepte der zusätzlichen Leistungen von Tagespflegepersonen bleiben durch den vorgeschlagenen Wortlaut 

unberührt und auch weiterhin möglich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Bertold Brücher 
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